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 Veröffentlicht am 24.11.1954

Norm

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Wurde ein Mietvertrag auf die Dauer der Amortisation der vom Mieter geleisteten Bausumme geschlossen, so betri:t

die Frage, für welche Bestanddauer Mietzinsvorauszahlungen geleistet wurden, nicht eine Tatsache, sondern einen Teil

der zwischen den Parteien vertraglich geregelten Rechtsbeziehungen, ist daher feststellungsfähig.
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